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Die AbgtlN e u wir t h und Genossen haben sich in einer Anfrage 
vom lO.Dezember 1951 mit einem Prozess befasst. den ein entlassener Direktions­
sekretär gegen die Kärntner Gebietsk:::'ankenk:us8~ vor dt?ID Arbeitseericht 
Klagenfurt auf Nachzahlung von Bezügen angest::::'e;)ßt nato Die Krankenkasse habe 
sich zur Begründung der Entlassung dieses Beronten wogen Illega~ität auf einen 
Enthebungsbefehl der 'eng1ischen Ilesa;l;zungsmacht berufen~ da:\.' 1}11f Grund von 
falsohen Auskünften von Kassenorgn.!'len zustand.e gekommen sei(> .. 

In Beantwortu..'1g dieser 1-l.nfrage ha.t 1),,'21 Eu.ndesminister für soziale 

Verwal tung 14 ais e 1 folgendes mi tgete:U t: 

Auf Grund von durchgeführten Erhebune~n wurde festgestellt, dass es 

sich bei dem in der Anfrage gena.nnten" mit F., Vo bezeiohneten ersten Direktions­

sekretär der Kärntner Oebie~skrankenkasse für .rh'bei tel' und Angestell ta um den 

ehemaligen Angestell tan dieses Institutes Fri,tz Val asi handelt" 

Aus dem Personalakt ist zu entnehnen, dass der Genannte in den von 

ihm ausgefüllten Fragebogen vorn 1.,Oktober 1938 angegeben hat, der NSDAP seit 

1929 anzugehören (Mitgliedsnummer 301.115) und Gauleitungsmitglied der ille­

galen NSDAP gewesen zu sein. Er war also als Illegaler nach § 10 des Verbot.~· 

gesetzes 1945 anzusehen. Valesi wu.rde, wie erhoben,in seiner Eigensohaft als 

Alt-Parteigenosse und alter Kämpfer sofort nachier Machtergreifung der NSDAP 

zum Regierungskomroissär und vorläufigen komrlissarischen Vel~alter der Sozial­

versioherungsinstitute Kärntens "bestellt, bewarb sich im August 1938 um die 

St~lle eines Direktionssekretärs bei deI' Landeskraru(enkasse für Kärnten und 

trat am l6.September 1938 diese Stelle anw 

Auf Grund der zwingenden BestiInIl'ungen des § 14 VG .. 1945 war wegen 

Illegalität das Anstellungsverhältl1is von Gesetzes wegen gelöst~ Die, bezügliche 

Mitteilung der Kärntner Gebietskrankenkasse fUr Arbeiter und Angestellte an 

ihn vom 30.Jänner 1941 hatta lediglich deklarativen Charakter. 

Zu einem Verfahren vor der SondGrkommission gemäss § 21 der Verordnung 

vom 22C!August 1945 (BGBloNr .. l3l/45$ 3"Durchflihrungsverordnung zum VG .. 1945) 

bestand auf Grund der im Personalakt enthalte~en Unterlagen keinerlei Veran­

lassung, weil dieses Verfahren nur für solche Personen vorgesehen war, die nicht 

als "Illegale im Sinne des § 10 VGc J.945" anzusehen wareno 

Nach Inkrafttreten des VG,,1941wü.rcle Fri'tz V'alesi mit Schreiben vom 

25.Juli 1941 von seinem ehemaligen m.enstge'ber in Kenntnis gesetzt, da.ss die naoh 

dem VG.1945 ausgesprochene Entlassu.ng aufß8hoberl werdet dns Dienstverhältnis 

jedooh, da er nach den vorhandenen Unterlagen als b01astete Person im Sinne 

des § 17 Abs()2 des VO,,1941 anzusehen sei~ m~"t 18,..Februar 1947 sein Ende gefunden 

habeD Valesi sta.nd, wie aus dem Per~onala.:!:ct Z,l\ entwahmen ist, in einem 

pr1Vatrechtlichen Dienstverhältnis, das eine Kündi~~ng und Entlassung 
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zulässt .. Als dahe:.: d.Ü} K~:.:ntL1e:c Gel~ietsk.ra.nkenkassG Y0i1. seiner Entl'egistrierung 

Kenntnis erhielt, hat sie VO!l ihrEoJlfl Reoht Ge"orauoh gema.Ciht und gemäss § 16 

Abs.2 der TariforcL>1"Ll.:ng für Gefolgscho.ftsmi tglieder im öffentlichen Dienat 

(TOA-Ostmark) ohne Fl'äju(l'::'z fi..i.r ihren R.00htss-tahdptu1kt lIlii; Schreiben vom 

17. Oktober 1949 per 31.Mäl'z 1950 gekUndigt., Die Kärntner Geoietskranken-
.t 

kassa hat gegen die mit Bescheid des Amtes de!' Kärntner Landesregierung 

vom 29.Dezember 1949~ z.1018!NS/1949, ausgesprochene Entregistrierung des 

Valesi Beschwe!l1Cb el'griffen. Die Entregistrior-ung des Genannten wurde jedoch 

mit Bescheid der Beschwerdekommission vcm l4"Juni 195Q, Gz o BK.241/S0, be­

stätigt. Val eni hat a1..1.f Grund der ::t~echtskräftigen Entregistrierung mit 

Schreiben vom 19~ NCV8mber 1950 der Gebietskr·ankenkasse Gehal tsansprüohe 

in der vorläufigen Höhe von S 96.084,10 geltend gemacht. Mit Schreiben vom 

9"Dezember 1950 hat die genannte Kasse mitgeteilt, d.ass ihre Stellungnahme 

zu den gestell~en Ansprüchen im Hinblick auf die komplizierte Sach-und Rechts­

lage noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, Vales:1\ hat daraufhin den 

Klagaweg beschritten" Ergänzend sei noch bern.el~kt, dasa er sich weder nach 
. KrieO's-· 

seiner Jü.cklcehr aus der amerikanischen a~fangenschaft am 31 ~ Juli 1946 nooh 

auch in der Folgezeit zur Fortsetzung seiner Dienstleistung bei der Kärntner 

Gebietskrankenkasse gemeldet bzw,\! zu einer solchen Dienstleistung bereit 

erklärt hat Q 

Da der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung diese Meldung als 

Voraussetzung für das Recht, allfällige Entgel tsanspliiche zu stellen" nor­

miert hat~ ist es verständlich, dass auch die Kärntner Gebietskrankenkasse 

bei dieser Sachlage und der auch sonst nicht klaren Rechtslage die gericht­

liche Entscheidung abwartetu Nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 

fällt übrigens die Regelung der Angelegenheit in den autonomen Wirkungsbe­

reich des genannten Sozi.al vcrsiche:r·ungsträgers und bin ich nicht in der La.ge, 

der Kasse Weis1..mgen zu erteilsl10 

Was die in der Anf'l'age aufgestell te Behauptung anlangt, Valesi sei 

durch die Besatzungsmächte ar:.f Betreiben von Vorstandsmitgliedern der 

Kärntner Gebietskrankenkasse für Arbeiter und ~~gestellte entlassen worden, 

SO steht dies mit de:t:' Tatsache im W,i.ders:pruch; dass die Selbstverwal tung 

der Sozial versichoru~.\&sijl'i=i['or e:est dUl'üh die Bestimmungen des SV-UGo vom 

l2 .. Juni 1941 J BGB1~:Nro}.42 \TomLJä.rsWl:" 1948$ wieder eingeführt wurde und 

es daher im Jahre 1945 noch kein81l Vorstand des genanntne Sozialversicherungs­

trägers gegeben ha71e 
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Abgesehen d.avon war Valesi als prominenter Nationalsozialist in 

weitesten Kreisen bekannt und haben die Organe der englischen Besatzungs­

macht, die mit der Beschlagnalune de~ Amtslokale der verschiedenan NS~Dienst­

stellen befasst waren, das dort über ihn vorhandene Karteimaterial zur 

Auswertung übernommen. 

Die Beha~\lvtlt:."~U~, die bereits mehrfach erwähnta Kasse hätte sich zur 

Begründung ihres Antrages auf Abweisung des Klagebegehrens auf den Entlassungs­

befehl der englisohen Besatzungsmacht berufen, entspricht nicht den Tatsachen9 

Aus der mir vorliegenden Klagebeantwortung der Kärntner Gebietskrankenkasse 

geht vield&~~ hervor, dass dieselbe die Entlassung des Valesi auf die zwin­

gende Bestimmung des § 14 des VG~1945 stützt und nur erwähnt~ dass die 

britische Militärre€iel~lng mit Suspensions-order Nr.39 vom 5.Juni 1945 die 

Enthebung des Valesi verfügt hat9 .-._--
Das Arbeitsgericht Klagenfurt hat laut dem.von der Gebietskrankenkasse 

anher abschriftlich vorgelegten Urteil vom 8.Feber 1952, er 285/50, das nage" 
t 

begehren des Fritz Valesi abgewiesene 

Was nun die Bestellung des Fried±ich Ramusoh anlangt, so ist hiezu 

festzustellen, dass dieser seit dem Jahre 1922 bei der Kärntner Gebietskranken~ 

kasse für Arbeiter und Angestellte bzw~· ihrem Rechtsvorgänger angestellt war. 

Er war bereits als Direktionssekretär tätig, wurde jedooh in Auswirkung der 

Ereignisse des Februar 1934 gemassregelt. Seine neuerliche Bestellung zu den 

von ihm bereits innegehabten Posten war daher ein Akt der Wiedergutmachung 

im Sinne des §- 4 Beamten-Uberleitungsgesetz o 

Zu der in der Anfrage aufgestellten Behauptung, sie sozialistische 

Mehrheit des Kassenvorstandes habe einen Betrag von 7500 000 S als Zuschuss 

zum Bau eines sozialistischen Zeitungsgepäudes in Klagenfurt unter dem 

Deckmantel, in den ebenerdigen Räumen dieses Neubaues ein Ambulatorium 

unterzubringen, bewilligt, stelle ich festa 

Zwischen der Kärntner Gebietskra.nkenkasse für Arbeiter und Angestellte 

und der Kärntner Druck- und Verlagsgesel$chaft myb.Ho in Klagenfurt wurde 

am lOQNovember 1950 ein Übereinkommen getroffeh, das sich nach seinem Inhalt 

als Bestandsvertrag mit Mietzinsvorauszahlungen für die unkündbare Vertrags dauer 

von 36 Jahren darstellto 
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Naoh dem !eriehte des Amtes der Kärntner Landesregierung als 

unmittelbarer Aufsichtsbehörd~ benötigte die Kärntner Gebietskrankenkasse 

für Arbeiter und Angestellte die auf diese Weise gemieteten Räume dringend 

für die UnterbringUng des Zahnambulatoriums in Klagenfurt, das nur behelfs~ 

mässig untergebraoht ist, sowie zur Errichtung eine» Röntgenstation un~ 

Unterbringung einer kasseneigenen Apotheke. Die Gebietskrankenkasse wählte 

den Weg der Miete mit Mietzinsvorauszahlung, da ein dringendes Bedürfnis 

der Verwaltung zu befriedigen war, das auf anderem Weg unter den gegebenen 

Umständen nicht oder doch nioht auf so zweokmässiee Weise hätte erreicht 

werd.en kBnnenl'J 

Im übrigen dürfte dieser Vertrag gegenstandslos werden, da der 

Ankauf des Objektes, in dem die Räume für die Kasse gemietet wurden, laut 

übereinstimmenden Beschluss des Vorstandes und des Uberwaohungsaussohusses 

beabsiohtigt ist. 

-..... - ... 
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